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Erklärung des Vorstands

Für die Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts ist der Vorstand 

der Siemens Aktiengesellschaft verantwortlich. Der Konzernabschluss wurde unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt und um international übliche 

Zusatzinformationen ergänzt. Der Konzernlage bericht steht mit dem Konzernabschluss in 

Einklang.

Die bestehenden internen Kontrollsysteme und der Einsatz konzernweit einheitlicher 

Richtlinien sowie die Maßnahmen zur entsprechenden Aus- und Weiterbildung der Mitarbei-

ter sollen die Ordnungsmäßigkeit und die Übereinstimmung des Konzernabschlusses und 

des Konzernlageberichts mit den gesetzlichen Vorschriften gewährleisten. Wir haben jeweils 

von den Vorsitzenden der Bereichs vorstände oder der Geschäftsführungen sowie den kauf-

männischen Bereichsvorständen oder Geschäftsführern der Gesellschaften eine Bestätigung 

über die Ordnungsmäßigkeit der an die Zentrale berichteten Finanzdaten sowie über die 

Funktionsfähigkeit entsprechender Kontrollsysteme erhalten. Die Einhaltung der Richtli-

nien sowie die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme werden kontinu-

ierlich von der Internen Revision und der Bilanzrevision konzernweit geprüft. 

Unser Risikomanagementsystem ist entsprechend den Anforderungen des Aktienrechts 

darauf ausgerichtet, dass der Vorstand potenzielle Risiken früh zeitig erkennen und gegebe-

nenfalls Gegenmaßnahmen einleiten kann.

Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschafts prüfungs-

gesellschaft hat entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht geprüft und den unten wiedergegebenen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt.

In Anwesenheit des Abschlussprüfers wurden der Konzernabschluss, der Konzernlage-

bericht und der Prüfungsbericht in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats eingehend erörtert. 

Aus dem Bericht des Aufsichtsrats geht das Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat 

 hervor.

Der Vorstand
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, aufgestellten Kon-

zernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Aufstellung der im 

Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen, Kapitalfl ussrechnung und Anhang – 

sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 

2007 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, 

wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwenden-

den handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesell-

schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. Ergänzend 

wurden wir beauftragt zu beurteilen, ob der Konzernabschluss auch den IFRS insgesamt 

entspricht. Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards 

on Auditing (ISA) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernab-

schluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den 

Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und 

Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die 

Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergän-

zend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den 

IFRS insgesamt und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 

Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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